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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Lina Ulrich 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Werner Leo Ulrich 
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August 2014 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Claudia Uschatz 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Jonas Uschatz 
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Neuchâtel, le 11 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution 
doit être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du-présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

Définition positive et compétitive des jeux de casino 
Permettre l'introduction rapide d'innovations 
Limitation des automates de loterie (Tactilo) à leur état actuel 
Aucun tournoi de jeux d'argent en dehors des maisons de jeu 
Empêchement rapide et efficace des jeux illégaux aussi sur Internet 
Renonciation à la commission de prévention 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

Valentin Adeline 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Ursula van Hoboken 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nacJjfdTgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Untere 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vorlage : i 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

•'Paa^Spielbankenverbot-ist nicht mehr znilgemäss7?Äüs dor.'SchweiZ' 
kânri màn müheloVSpielbanken jenseits der, Grenze^aufsuch'en':. } 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 1/4 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 % Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die'Casinosfeierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspielersollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 VÏ 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spietverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Bennes Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielvertialten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oeshab ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandteittreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielvertialten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordneL 
Weitere Beratungshüfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüctite Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässüch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahreines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss erden Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mai 10 Stäubte. Aktualisiftrt am 11 OS ?01H 22 Kommentare r, 
Hartes Urteil in Basel: Der Inunobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Ft. 70-300.- • 

13 AT 

Fr 577'200.-

9 AT 

Fr. 44I-1C0.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. V377-801.-

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr, 72'000.-

März 5 AT 

Fr. 145'000.-

21 AT 

Fr. 1-210-50O.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

Apri l 1 AT . 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr, 1'C73,600.-

21 AT . 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mal 9 AT 

Fr. 283-801.-

13 AT 

Fr. 425-000.-

19 AT 

Fr. I-673-700.-

• 

Juni 5 AT 

Fr. 68'O0O.-

18 AT 

Fr. 1-06S-5C0.-

21 AT 

Fr. 2'234-400.-

4 AT 

Fr. 870O3.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77-000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-863-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 AT 

Fr. 707-1C5.-

2 AT 

Fr. 78 000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.. 

19AT 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 883-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr 410-881.-

November 1 AT 

Fr. JO'000 -

26 AT 

Fr. 1-573-400.-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. 1-183700-

2 AT 

Fr. 43'000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 235 -530.-

17 AT 

Fr. 826-830.-

3 AT 

Fr. 292-000.-

$ AT 

Fr. 35fO00.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. SO'OOO 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Edmond Violand 



Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik Jlona Vlach 
Bundesrain 20 Lindenstrasse 9 
3003 Bern 8542 Feuerthalen 

Schaffhausen, 10. Juli 2014 

Vernehm lassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
Als Direktorin des Swiss Casinos in Schaffhausen, nehme ich die Möglichkeit wahr, zum Gesetzesentwurf wie 
folgt Stellung zu nehmen: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 



c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags­
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspieie 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross- noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 



Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnieren erlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 



Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstello ein über die Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahraus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche GfOsse 



Herr 
Ernst Voegeli 
Dorfmattestrasse 8 
3800 Unterseen 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

August 2014 

( BA ,V 

E 1 5. AUG. 20K 

l Act 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche G«ïsse 



Frau 
Maria Voegeli 
Vorholzstrasse 33 
3800 Unterseen r 

August 2014 

BA Justiz 

E 1 5. AUG. 2014 

Bundesamt für Justiz VAc t 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Maria Voegeli 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das EidgrJustiz^Hncl^orTzefdeiwt^^ bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiterzu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lasst sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel langes Verteilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten (est, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zenlrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem 
Casino einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem 
vermuten, dann nimmt das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser 
Einstellung übernimmt das Casino Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung 
eines problematischen Spielsuchtverhaltens. Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber 
zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann wirklich geholfen ist. Können Sie doch 
weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare A 

Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'3O0.-

13 AT 

Fr. 577-200.-

9 AT 

Fr. 441-100.. 

6 AT 

Fr. 242'SOO.-

Februar 2 AT 

Fr. 62-500.-

19 AT 

Fr. 1-377*801.-

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72TJO0.-

MIrz 5 AT 

Fr. 145*000.-

21 AT 

Fr. 1*210-500.-

7 AT 

Fr. 447-000.- -

April 1 AT 

Fr. 42*000.-

19 AT 

Fr. 1*073-600.-

21 AT 

Fr. 1-680*000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283*801.-

13 AT 

Fr. 426-000.-

19 AT 

Fr. 1-673700.-
-

Juni 5 AT 

Fr. 68'000.-

18 AT 

Fr. 1-068-500.-

21 AT 

Fr. 2"234'400.-

4 AT 

Fr. S7U00.-

Juli 7 AT 

Fr. 77000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-8S3-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312*000-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205-800 -

Sepram ber 19 AT 

Fr. 707-105.-

2 AT 

Fr. 78*000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138*006.-

Oktobar 7 AT 

Fr. 253000.-

19 AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. eso-ooo.-
17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410*881.-

Novambar 1 AT 

Fr. 50*000.-

26 AT 

Fr. 1-573-400.-

19 AT 

Fr. 1'244-OO0.-

13 AT 

Fr. 1-183700.-

2 AT 

Fr. 43-000.-

Dezambar 7 AT 

Fr. 236500-

17 AT 

Fr. 826*880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 351-000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alannglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Martrtforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzier. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brunig-Napf-Reuss-ünie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 



martin.vogel@web.de 
Privat +41 44 724 10 76 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Rüschlikon, 14. August 2014 

Verneh mlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. In der Eigenschaft 
als Mitarbeiter von Swiss Casinos Services AG nehme ich zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Biuttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags-
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 



Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. In Ziffer 2 werden alle Änderungsanträge 
(Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 

Martin Vogel 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gohöron die Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Goldspieltumiere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kloino Goldspieltumiere2); 
g. Spielbankenspiele: Goldspielo, dio wodor Groes noch Kloinspiolo daretellon. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann dor Konzossionärin auch dio Durchführung von kloinen Goldspioltumioren oriauben. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspleltumieren vgl. Ziffer 1.4 
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3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die.von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat eriässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gobräuchlichen Vorgabon. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnähmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Ertoilung der Bewilligung macht die Spielbank Angabon über dio Einhaltung dor Anfordorungon 
nach Artikol 17. 
2 Dio Spielbank, dio oin automatisiert oder online durchgeführtes Spielbanken6piel botroibon will, reicht dor ESBK 
oin Zertifikat einer akkreditierten Prüf6tollo oin übor dio Einhaltung der 6pioltechnischon Vorschriften. 
3 Dor Bundesrat kann Vorschriften über dio Prüfung und Konfonmitätsbewortung der automatisiert oder onlino 
durchgeführten Spielbankonspiolo oriaeson. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgabon. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokertumiere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Goldspieltumiere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 

Seite 6 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventjonsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

Seite 7 



2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 3 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spielbanken; 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören dio Jackpotsy6teme der 
Spielbanken; 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der 
Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den 
Spielbankenspielen abgegrenzt hat. 
Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In 
Kombination mit der im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Negativdefinition der 
Spielbanken führt dies zwangsläufig 
dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist 
inakzeptabel. Die Spielbankenspiele 
müssen positiv definiert werden (vgl. 
Bemerkung zu Art. 3 lit. g). 

Erwähnenswert ist, dass die 
Planmässigkeit bei den Kleinlotterien 
weiterhin Bewilligungsvoraussetzung ist 
(vgl. Art. 33 Abs. 1). 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten tmé 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwettenj-k4eme 
Goldspieltumiere); 

Es darf keine Parallelbranche entstehen. 
Insbesondere klassische 
Spielbankenspiele sollen nicht 
ausserhalb von Spielbanken 
durchgeführt werden dürfen. 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder 

Gross- noch Kleinspiele darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 
die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die 
Spiele dürfen auch online durchgeführt und 
untereinander vernetzt werden. Sportwetten 
gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewerbsfähiges 
Spielangebot zur Verfügung stellen 
dürfen. Sie sollen künftig alle Geldspiele 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielenden 
kommen in die Spielbanken zurück. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 9 Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Voraussetzungen für dio Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1, 2, 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb 
von Online-Plattformen in Zukunft 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle 
oder die Mehrzahl der konzessionierten 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem 
landbasierten Angebot rentabel 
betreiben können. Vielleicht sichert 
gerade die Möglichkeit des Online-
Vertriebs kleineren Spielbanken und 
ihren Standorten das langfristige 
Überleben. Weil es sich lediglich um die 
Öffnung eines bisher verbotenen 
Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch 
zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 12 Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigen, 
kann der Bundesrat eine kürzere oder eine längere 
Dauer vorsehen. Der Bundesrat kann insbesondere 
eine kürzere Dauer vorsehen für die Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse 
rechtfertigen) kann der Bundesrat eine kürzere 
oder eine längoro Dauor vorsehen. Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere Dauer 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der 
Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Die Konzessionäre brauchen 
Investitions- und Rechtssicherheit. 
Daher muss die Konzessionsdauer 
immer mindestens 20 Jahre betragen; 
mit Ausnahme der erstmaligen 
Erweiterung der Konzession um das 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

Art. 15 Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige 
Angaben erwirkt hat, 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK kann die Konzession ganz oder 
teilweise entziehen, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
erwirkt hat, die für die Konzessionserteilung 
wesentlich waren. 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt; 

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Eigentumsgarantie. Die Entzugs­
voraussetzungen sind deshalb möglichst 
präzise zu formulieren. Der Entwurf ist 
diesbezüglich mangelhaft und im 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern. 

Für die Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs­
vorschriften oder gegen die Konzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 

in schwerwiegender Weise verstösst; 

5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 Sie kann die Konzession ebenfalls enteiohon, 
wenn die Konzessionärin oder eine der 
Personen, die 6ie mit der Geschäftsführung 
botraut hat: 

a, in schwerwiegender Weiso wiedorholt gegen 
dieses Gesetz verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

3 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 16 Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. 
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken 
vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen 
für den Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Die Streichung steht in Zusammenhang 
mit der Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 17 Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. 

Länderspezifische Vorschriften führen 
zu unnötig langen Zulassungs­
verfahren. Dies verhindert, dass 
Innovationen eingeführt werden können 
und macht damit das Spielangebot 
unattraktiv. 

Es wird verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer 
Spiele vereinfacht und die 
spieltechnischen Vorschriften den 
international gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werden. Die beantragte 
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 
betreffend die Grossspiele. 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten 
Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. 

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 
Angaben über 

a. Konzeption und Durchführung in 
spieltechnischer, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht; 

b. die Massnahmen zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel und zur korrekten und transparenten 
Spieldurchführung. 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung 
macht die Spielbank Angaben über die 
Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder 
online durchgeführtes Spielbankenspiel 
hpi t rn ihnn w i l l rf>ir*ht rinr F ^ R J C n i n 7 n r f i f i l f i t 

International anerkannte Zertifikate 
müssen angerechnet werden. Es dürfen 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate 
gefordert werden. Andernfalls sind die 
Schweizer Spielbanken nicht länger 
konkurrenzfähig. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten 
Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. 

oinor akkreditierten Prüfstelle ein über die 
Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über dio 
Prüfung und Konformitätsbewertung der 
automatisiert oder online durchgeführten 
Spielbankonspielo orlassen. Er berücksichtigt 
dabei dio international gebräuchlichen 
Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den 
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht 
gemacht werden, soweit die Spielbank nachweist, 
dass diese in einem anderen Verfahren bereits 
früher eingereicht gemacht worden sind. 

International anerkannte Zertifikate 
müssen angerechnet werden. Es dürfen 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate 
gefordert werden. Andernfalls sind die 
Schweizer Spielbanken nicht länger 
konkurrenzfähig. 
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Art. 26 Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den 
Spielbanken angefochten werden. 

23 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den 
Spielbanken als Direktbetroffene der 
Beschwerdeweg offen stehen. 

Art. 27 Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter-Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Die Kantone sollen gesamte Kategorien 
oder einzelne Spiele verbieten können. 
Dies darf nicht in rechtssetzender Form 
geschehen müssen. Solche Verfahren 
dauern viel zu lange. 
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Art. 30 Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
entzieht die Veranstalter- oder die Spielbewilligung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für deren 
Erteilung weggefallen sind. 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die 
Veranstalterin: 

a. die Bewilligung durch unvollständige oder 
unrichtige Angaben erwirkt hat, die für die 
Konzessionsvergabe wesentlich waren; 

b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der 
gesetzten Frist durchführt; 

c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 

e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Die Regelung weist zahlreiche Lücken 
auf. Sie bedarf deshalb der Ergänzung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 35 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Goldspiolturniore 

1 Für die Erteilung dor Bewilligung für ein 
kleines Goldspielturnier mÜ66en folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist bogronzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und 6teht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turniordauer; 

c. Die Summo der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 
d. Das Spiel wird in einem öffentlich 
zugänglichen Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnohmer vor 
oxzossivom Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegobühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat logt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Goldspieltumiere zulässig 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 
keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag 
geht ausserdem weit über die Forderung 
der Motion der Kommission für 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

o. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauor. 

Art. 37 Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
4. Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspielturnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mohr kleine 
Goldspieltumiere pro Jahr durchführen, gelten 
bozüglich Rechnungslegung und Revision die 
Rogein nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
und 4. Für die anderen Veranstaltorinnon von 
kleinen Geldspielturnieren kommt Absatz 1 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 

Art. 42 Meldepflicht 

Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

Meldepflicht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepfiichtigen Vorkommnisse. 

Die Meldepflichten müssen genauer 
definiert werden. Die im Entwurf 
vorgesehene Formulierung ist viel zu 
offen und muss konkretisiert werden. 

Seite 20 



Seite 21 
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Art. 51 Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

o. Mitglieder des Verwaltung6rates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, dio 
Spieleinrichtungon heretellon oder damit 
handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschäftsleitungen von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden 
können. Ein solches Verbot kann nicht 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. 
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Art. 52 Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und 
Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und 
das Verfahren. 

Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spozielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübung6recht des leitenden 
Personals) der Spielleiterinnon und Spielleitor 
und Croupières und Croupiers; 

b. dio Lieforantinnen von Spielgeräten; 

c. die technischo Ausrüstung, 

2 Er regelt die Bowilligungsvoraussetzungen 
und das Vorfahron. 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand 
führen, ohne einen erkennbaren Nutzen 
zu generieren. 

Art. 53 Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Es ist wichtig, dass nicht nur die 
Spielteilnahme, sondern auch der Zutritt 
zum Casino verweigert werden kann. 

Art. 55 Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit 
Spielplaques gespielt werden. 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons, Spielplaques 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits) 
gespielt werden. 

Inzwischen gibt es Tischspiele, die den 
Geldfluss elektronisch abwickeln und 
somit ist es notwendig, dass auch 
Spielgewinne als Spielguthaben 
(Crédits) ausgegeben werden.. 

Art. 56 Höchsteinsätze 

Der Bundesrat legt für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
fest. 

Höchsteinsätze 

Der Bundesrat kann für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
festlegen. 

Die Unterscheidung von A- und B-
Konzessionen wird bei der Neuvergabe 
der Konzessionen zunehmend 
unwichtiger. Eine Kann-Bestimmung ist 
genügend. Vgl. auch den 
Erläuterungsbericht zu Art. 6 auf Seite 
38. 
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Art. 60 Angebot von Grossspielen Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an 
öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, 
die nicht vorwiegend der Durchführung von 
Geldspielen dienen. 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in 
Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen 
Orten angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung von Geldspielen dienen und 
die weder einer Spielbank noch einer Spielhalle 
ähnlich sind. 

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht 
mittels Automaten angeboten werden, mit 
denen das Spiel im Wesentlichen automatisch 
und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. 
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen 
weiterhin betrieben und modernisiert werden, 
aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

Ausserhalb von Spielbanken dürfen 
keine Spielhallen entstehen. 
Spielbankenähnliche Orte wären nicht 
im Sinne des Gesetzes und würden die 
strengen Vorschriften, welche 
Spielbanken zu erfüllen haben, 
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die 
Umsetzung von 
Präventionsmassnahmen nicht mehr 
gewährleistet. 

Die Anzahl der Lotterie-Automaten 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu 
beschränken. 
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Art. 68 Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewinne nur, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank und eine Veranstalterin von 
Grossspielen kann bestätigt Spielgewinne nur 
bestätigen, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Die Bestimmung muss auch für 
Veranstalter von Grossspielen Geltung 
haben. 

Art. 71 Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 

Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt an 
Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 
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Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch 
Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben, die vom Bruttospielertrag 
abzugsberechtigt sind, bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratisspielmarken im terrestrischen Bereich 
und Online-Spielbanken. 

Die Gewährung von Gratisspielguthaben 
aus dem Marketingbudget muss 
unbeschränkt und bewilligungsfrei 
möglich sein. Im Gegenzug können 
diese Gratisspielguthaben nicht vom 
BSE abgezogen werden. Ohne diese 
Präzisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig 
sein. Die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde soll nur einmal 
eingeholt werden müssen. 

Die Höhe der Gratisspielmarken soll im 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 
Promille angehoben und im Online-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll 
pro gleichartiges Spiel nur einmal 
eingeholt werden müssen. 
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Art. 74 Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von 
online durchgeführten Spielen und der 
Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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Art. 77 Spielsperre Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
müssen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
müssen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

Die Spielbanken können nicht 
verpflichtet werden, auf einen blossen 
Verdacht hin Spielsperren 
auszusprechen zumal damit auch in die 
Grundrechte Betroffener eingegriffen 
wird. Problematisch wird es 
insbesondere, wenn den Spielbanken 
von den Spielern gefälschte oder 
fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
werden. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oëef 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

Von den Spielbanken kann nicht 
verlangt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die 
Spielsucht kennen. Gemäss 
Erläuterungsbericht sollen denn auch 
die Anforderungen an die Veranstalter 
gering sein (Erläuterungsbericht, S. 67) 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 
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5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

Art. 81 Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sio bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
oxzossivem Geld6piel zur Kenntnis-

Weiter unten wird die Streichung dieser 
Kommission verlangt. 

Art. 83 Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Errichtung 

Dor Bundesrat sotzt in Absprache mit den 
Kantonen eino Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu 
streichen. 
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Art. 84 Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den 
Bereichen Prävention von exzessivem Geldspiel 
und Behandlung der betroffenen Personen 
verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder 
ernennt er auf Vorschlag der Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre 
ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 

Zusammensetzung und Ernonnung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachlouton zusammen) dio 
über die orfordorlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in 
den Bereichen Prävention von oxzes6ivem 
Geldspiel und Behandlung dor betroffenen 
Porsonon vorfügon. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Dio Hälfte der 
Mitglieder ernennt er auf Vorschlag der 
Kantone. 

4 Die Kommissionsmitgliedor werden für vier 
Jahre ernannt. Sio können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 
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Art. 85 Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Behandlung von exzessivem 
Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, 
zur Früherkennung und zur Behandlung von 
exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung von 
exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzug6behördon dieses 
Gesetzes, der Gesundhoitsbehörden des 
Bundes und der Kantone sowie der 
Veranstalterinnen von Goldspiolon in den 
Bereichen Prävontion, Frühorkonnung und 
Behandlung von exzessivem Goldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Prävention, zur Frühorkonnung und zur 
Behandlung von exzossivom Goldspiel; 

Ci Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Beroichon 
Prävention, Frühorkonnung und Bohandlung 
von exzessivem Geldspiel. 

2 Dio Kommission erstattot gogonüber 
Bundesrat und Kantonon jährlich Bericht übor 
ihre Tätigkeit. Dor Bericht ist öffentlich. 

Art. 86 Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen ihres 
Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arboitswoiso 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dorn EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihro Organisation und ihre 
Arbeitsweise in oiner Geschäftsordnung. 3 Im 
Rahmen ihres Budgets kann sie Fachleute 
boiziohon. 

Art. 87 Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 

Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Koston der 
Kommission je zur Hälfte. 
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Art. 94a Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen 

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, 
aber nicht bewilligt sind. 

Um zu verhindern, dass von der 
Schweiz aus Online-Spiele über 
ausländische Internetseiten gespielt 
werden können, sollen nicht nur 
technische Sperrungen eingerichtet 
werden. Diese können von versierten 
Spielteilnehmern allzu leicht umgangen 
werden. Dies wird auch im 
Erläuterungsbericht auf S. 73 
eingeräumt. Die Finanztransaktionen 
müssen unterbunden werden. 
Unverständlich ist, warum der 
Erläuterungsbericht dies auf S. 28 als 
„zurzeit unverhältnismässig" taxiert. 
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Art. 99 Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, sofern 
die Verhältnisse es erfordern; 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondore Aufträge 
erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der 
EDV-Anlagen dor Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; troff on und 

Die ESBK soll ihre Aufsicht 
wahrnehmen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die Zuständigkeit zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 

Art. 99 Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, sofern 
die Verhältnisse es erfordern; 
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h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Botriob einer Spielbank eingreifen, 
soforn die Verhältnisse es orfordern; 

Die ESBK soll ihre Aufsicht 
wahrnehmen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die Zuständigkeit zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 
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j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

Art. 100 Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

4 Die gesamten Aufsichtskosten und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttospielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht 
übersteigen. 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in 
den vergangenen Jahren massiv und 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch 
viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist. 
Es wird deshalb eine Begrenzung der 
Aufsichtskosten gefordert. Die 
Aufsichtskosten können entweder an 
den BSE oder an die Teuerung 
gekoppelt werden. 
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Art. 101 Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Konzessionärin gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession oder 
gegen eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin 

1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft, wenn sie: 

a. die Meldepflicht nach den Artikeln 13 
oder 42 verletzt; 

b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt; 

c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 
(Schutz der Spielerinne und Spieler vor 
exzessivem Spiel) verletzt; 

d. Personen spielen lässt, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 
Veranlagung der Spielbankenabgabe 
unvollständig ist; 

f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

2 Verstösse wordon vom Sekretariat untersucht 
und von der ESBK beurteilt. 

Die vorgesehenen „Verwaltungs-
sanktionen" sind nichts anderes als 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als 
Strafnorm zu konzipieren und im 10. 
Kapitel („Strafbestimmungen") 
einzuordnen. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie muss 
präzisiert werden. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Art. 104 Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter Daten, 
weitergeben, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann dio zuständigen 
ausländischen Behörden um die Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter 
Daten, ersuchon, die sie zur Erfüllung ihror 
gesetzlichen Aufgabon bonötigt. 

2 Sie kann den für dio Gold6piele zuständigon 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter 
Daten, woitorgobon, wenn die folgondon 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Dio ausländische Behördo vorwondot die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit 
den Geld6pielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebundon; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritto 
woiter oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Dio Informationen sind für den Vollzug dor 
Geld6pielgesetzgebung notwondig und 
umfassen keine Fabrikations- oder 
Geschäftsgeheimnisse, 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absohon, wenn kein Gegonrocht gewährt wird. 

Diese Bestimmungen würden zu einer 
erneuten Benachteiligung der Schweizer 
Spielbanken führen, da vermutlich nur 
sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden. 
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Art. 105 Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spiel bankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in don Botrieb einor Spiolbank 
eingreifon, soforn dio Verhältnisse es orfordern; 
es informiert die Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

Art. 
105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die 
Comlot. 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
Kantone Einsitz. Vice versa muss auch 
ein Vertreter des Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. 
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Art. 110 Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspielen 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen 
eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

4 Regelt das Konkordat zwischen den Kantonen 
das Verfahren nicht, so wendet die interkantonale 
Vollzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des 
Kantons an, in dem der Verstoss begangen worden 
ist. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grossspielen 

1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von 
Grossspielen wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie oder er: 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige 
Bewilligung fehlt; 

b. die Pflichten zum Schutz der Spielenden 
vor exzessivem Spiel verletzt; 

c. den Reingewinn nicht vollumfänglich 
deklariert; 

d. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten 
eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 
verteilt. 

Auch diese „Verwaltungssanktionen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(„Strafbestimmungen") zu placieren. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie bedarf 
deshalb der Präzisierung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 120 Grundsatz Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden 
Bestandteil des Bruttospielertrags. 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge sind 
nicht Bestandteil des Bruttospielertrags. 

4 Der Bruttospielertrag aus 
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 
Spielbankenabgabe. 

Die von den Spielbanken erhobenen 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht 
Bestandteil des Bruttospielertrages. 
Deshalb soll auf diesen Beträgen keine 
Spiel bankenabgabe bezahlt werden 
müssen. 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der 
Spielbankenabgabe. Vgl. dazu auch Art. 
126 Abs. 3 des Entwurfs. 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 121 Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt 
wird; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der mit online durchgeführten 
Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. 
Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag von nicht online 
durchgeführten Spielen; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online 
durchgeführten Spiele. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bei online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei der 
Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Klarere Unterscheidung für die 
Besteuerung von landbasiert und online 
erzieltem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE 
bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 122 Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit einer B-
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank 
in wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen 
der Region, namentlich zur Unterstützung 
kultureller Tätigkeiten, oder für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um einen Drittel reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermässigungen nach den Absätzen 1 
und 2 gelten nicht für online durchgeführte 
Spielbankenspiele. 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzossion 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für 
Spielbanken mit einer B-Konzossion don 
Abgabesatz um höchstens oinen Viertel 
reduzieren) sofern die Erträge der Spielbank in 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen der 
Region, namentlich zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um die Hälfte einen Drittel 
reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Dio Abgabeermässigungon nach den 
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für online 
durchgeführte Spiolbankonspiele. 

Die Unterscheidung zwischen A- und B-
Konzession verliert an Bedeutung. Die 
Abgabermässigungen in Art. 122 sollen 
deshalb für beide Konzessionsarten 
möglich sein. 

Spielbanken in Tourismusgebieten sind 
wirtschaftlich nur überlebensfähig, wenn 
der Abgabesatz stärker als nach 
geltendem Recht gesenkt werden kann. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 126 Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen, ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen., ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur orgänzond zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt! 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz . 

Hier findet ein Paradigmenwechsel Statt, 
der abgelehnt wird. Das geltende 
Lotteriegesetz verbietet die 
Finanzierung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben durch 
Lotteriegelder ausdrücklich. 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die 
Reinerträge aus Lotterien und 
Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden müssen. Die Zweckentfremdung 
für gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgaben ist damit verfassungswidrig. 

Art. 130 Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspielturnieren unterliegen 
keiner Zweckbindung. 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspielturnieron 
Pokerturnieren unterliogon keiner 
Zweckbindung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der Geldspielturniere, (vgl. 
Artikel 35 ff.) 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 131 Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen 
verfügen; 

c. durch unwahre Angaben oder auf andere Weise 
die Erteilung einer Konzession oder Bewilligung 
erschleicht. 

2 Wird die Tat gewerbs- oder bandenmässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 
Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet 
oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig - oder 
bandenmässig begangen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
nicht unter 180 Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

4 Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben 
oder auf andere Weise die Erteilung einer 
Konzession oder Bewilligung erschleicht. 

Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung 
ist allzu rigide, soweit es sich um 
Straftaten handelt, die innerhalb einer 
konzessionierten Unternehmung 
begangen werden: In diesen Fällen 
werden ja zusätzlich empfindliche 
„Verwaltungssanktionen" 
ausgesprochen, und es droht zudem ein 
Konzessionsentzug. 

Vgl. im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen in 
einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 132 Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen Kleinspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

c. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
an gesperrte Personen oder Minderjährige richtet; 

d. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

e. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

f. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

g. eine vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die Missstände zu 
beseitigen, nicht nachkommt; 

h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen 
Kleinspiele organisiert, veranstaltet oder zur 
Verfügung stellt; 

a. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

b. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

c. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstabon a c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
gezielt an gesperrte Personen oder Minderjährige 
richtet; 

b. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten 
innerhalb von Unternehmen mit einer 
Konzession bzw. Bewilligung 
unangemessen hoch. 

Abs. 1 lit. a ist zu streichen, da 
Kleinspiele nun von Art. 131 Abs. 1 lit. 
a erfasst sind. 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 
und im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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9 

i. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 
3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

vollumfänglich deklariert wird; 

d. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13, 42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt odor oinor Aufforderung dor 
zuständigen Bohörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die 
Missstände zu beseitigen, nicht nachkommt. 

4 Wer in den Fällen von Absatz 3 fahrlässig 
handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken 
bestraft. 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

Art. 133 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe 
unverhältnismässig wären, so kann die Behörde 
von einer Verfolgung dieser Personen absehen und 
an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung 
der Busse verurteilen. 

2 Die Artikel 6 und 7 VStrR gelten auch bei der 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden. 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

Die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht 
(VStrR) sind anwendbar. 

Die vorgesehene Regelung ist unnötig 
kompliziert und muss deshalb 
vereinfacht werden. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 
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Art. 135 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat der 
ESBK, urteilende Behörde die Kommission. 

Zuständigkeit 

Die Verfolgung und Beurteilung von 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) 
anzupassen. 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, 
urteilende Behörde die Kommission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht die geeignete 
Strafverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 
des Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. 

Vgl. dazu die eingehende Begründung 
im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von 
Prof. Christof Riedo. 

Art. 136 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben 
Verfahrensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie 
kann überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache 
erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der 
interkantonalen Vollzugsbehörde die Einleitung 
eines Vorverfahrens mit. 

Streichen 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter­
kantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt das für eine wirksame 
Strafverfolgung erforderliche 
Spezialwissen. Am sinnvollsten scheint 
es, auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen 
und beurteilen zu lassen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 137 Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren nach fünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach 
sieben, Übertretungen nach fünf Jahren. 

Mit dieser Regelung würde die 
Verfolgung von Verbrechen und 
Vergehen frühestens nach 10 Jahren 
verjähren. Eine derart lange Frist ist für 
die fraglichen Tatbestände nicht 
angemessen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

Art. 140 Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, 
Verfahren und Abläufe an das vorliegende Gesetz 
an. Sie unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfahren 
und Abläufe an das vorliegende Gesetz an. Sie 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr zwei Jahre nach dessen 
Inkrafttreten. 

Der Zeitrahmen von einem Jahr zur 
Anpassung der Konzepte, Verfahren 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu knapp. Die 
Anpassungsfrist ist auf zwei Jahre zu 
verlängern, wie bei den Grossspielen 
gemäss Art. 143. 

Art. 141 Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spiolon 

Dio konzessioniorten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Frwftitftrunn rinr IfnnTAftfrinn nr»* Df>r*ht 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 

Art. 141 Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

einreichen, Spiolbankenspiolo online 
durchzuführen. 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 
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Herr 
Fred Vögeli 
Breichtenstrasse 13 
3074 Muri b. Bern 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Act 

Pfäffikon SZ, 15. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehme ich 
dazu wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags­
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 
Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 



•À. 

die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Définition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, .die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionarin auch die Durchführung von kleinen Geldspieltumieren erlauben. 

1 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankonepiel botroiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein über die Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbowertung der automatisiert oder onlino 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei dio intornational gebräuchlichen Vorgabon. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Tumierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes .Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, b&i den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vorlage : "-•>*:• 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

Osa Spielbankenverbot.ist;hicht.mehr/zürtgemäss. Aus.der. Schweiz-.: 

kann man mühelos Spielbanken jenseits der Grenze aufsuchen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
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ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffallig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverbalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spieiverhatten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle. Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spieäprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverbatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spießerhaften fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wirantässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubie Aktualisiert am 11 09.2013 22 Kommentare £» 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilienverwalter, der i m Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kimdengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OOu Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70-300.-

13 AT 

Fr 577-200.-

9 AT 

Fr. 441-100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62500.-

19 AT 

Fr. l O T S O I . -

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

Marx 5 AT 

Fr. 14500O.-

21 AT 

Fr. V2WSQ0.-

7 AT 

Fr. 447-0CO.-

Apri l . 1 AT 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr. 1'073-60O.-

21 AT 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'8C1.-

13 AT 

Fr. 4 2 6 W 0 . -

I S A T 

Fr. 1-673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 68'OOa-

18 AT 

Fr. f053'50O.-

21 AT 

Fr. 2-234-400.-

4 AT 

Fr. 87'005.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'00C-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1'863-500.-

3 AT 

Fr. 129-030.-

August 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205'30O.-

September 19 AT 

Fr. 707-, CS.-

2 AT 

Fr. 78'000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr 138-008.-

Oktober 7 AT 

Fr. 2 5 3 0 0 0 -

19 A T 

Fr. S75'400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815TJ00.-

9 AT 

Fr. 4 W 3 8 1 , -

November 1 AT 

Fr. 50000 • 

26 AT 

Fr. 1'573-400.-

19 AT 

Fr. I'244'OOO.-

13 AT 

Fr. 1'183700.-

2 AT 

Fr 43000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 235 -590.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292'00O.-

6 AT 

Fr. 361-0C0.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall; sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufef, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 



Herr 
Hansueli Von Allmen 
Im Seewinkel 2 
3645 Gwatt 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hansueli Von Allmen 



Herr 
Patrick von Burg 
Schmiedweg 6 
3013 Bern 

August 2014 

E 1 M. AUG. 2014 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht V Ar;.! 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Patrick vonfBurg 



Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 



Helene von Känel 
Schlechtenboden 
3722 Scharnachtal 

Frau August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Helene von Känel 



Herr 
Glado von May 
Klisterweg 23 
3006 Bern 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

August 2014 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

\J. JU^Ql^ . 
GJaxJo von May 



Herr 
Franz von Planta 
Strada Regina 3 A 
6900 Lugano 

August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die'Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Franz von Planta 



W Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinô SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick­
lung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt, soll in den kontrollierten und 
überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken­
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, 1. Juli 2014 
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Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des 
Bundesgesetz über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz werden das geltende 
Spielbankengesetz und das geltende Lotteriegesetz in einem Gesetz zusammen geführt. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV, Kantone und 
weitere Nutzniesser führen. Die Casinobranche lehnt den vorliegenden Entwurf deshalb 
geschlossen ab und stellt folgende zentralen Forderungen: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
3. Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Die Vernehmlassung ist bis spätestens 20. August 2014 an das Bundesamt für Justiz, 
Direktionsbereich öffentliches Recht, Bundesrain 20, 3003 Bern einzureichen. 

Eine Vernehmlassung kann von allen interessierten Kreisen eingereicht werden. 

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Marc Friedrich, Geschäftsführer Schweizer Casino 
Verband, gerne zur Verfügung (Tel. 031 332 40 22 oder friedrich@switzerlandcasinos.ch). 

Den vollständigen Entwurf des Bundesgesetz über Geldspiele und den erläuternden Bericht dazu finden Sie unter folgender 
Internetadresse: http://www.admin.ch/ch/d/qq/pc/pendent.htrnl / Laufende Vernehmlassungen Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement 

Bern, Juli 2014 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Emmy von Rohr-Lehmann 
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3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Ines Vonlanthen 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

;Zwelte.Voriage:. 
Bundesbeschluss über, die Aufhebung 

jdes Spielbankenverbots • * 

s083 Spielbahkehverljot ist;nicht,mehr.2Gitgemäss..Aus der Schweiz­
kann man mühelos Spielbânkerï,Ions9itsdér Grenze aufsuchend. • '• 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln, So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffallig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: Fanges Verweilen am 
Gtücksspielautomal, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelle, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordneL 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüctite Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässiich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www.swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte Aktualisiert am 11 09 2013 22 Kommentare ä , 

Hartes Urteil m Basel: Der Inuuobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und nenn Monaten. 

Hier verspleite der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab lOO'OOO Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr 577-200,-

S A T 

Fr. 44V100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. 1'377'SOl.-

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr, 7 2 0 0 0 -

März 5 AT 

Fr. 145'000.-

21 AT 

Fr. T2 10500.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

Apri l 1 AT 

Fr. 47000.-

19 AT 

Fr. 1'073-600.-

21 AT 

Fr. rsao'ooo.-
2 AT 

Fr. 4 Ï 0 0 0 . -

Mai 9 AT 

Fr. 283'SOI.-

13 AT 

Fr. 426-000.-

19 AT 

Ft. 1-873-700.-

• 

Juni 5 AT 

Fr. Sa'OOO.-

16 AT 

Fr, t'068'500 -

21 AT 

Fr. 2'234-400.-

4 AT 

Fr. 87000.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'00C-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-SS3-500.-

3 AT 

Fr 129TO0.-

Augu3t 13 AT 

Fr. 237-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205'SOO.. 

September 19 AT 

Fr. 707'1C5.-

2 AT 

Fr. 78000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.-

19 AT 

Fr. S75'400.-

15 AT 

Fr. 880'000.-

17 AT 

Fr. 815-0C0.-

9 AT 

Fr. 410-881.-

November t AT 

Fr. 50'OOD -

26 A T 

Fr. 1'573'400-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. 1'1S3'700.-

2 AT 

Fr 43 000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 351-000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'OQO 

Polierte Platte max. 7'000 
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3öö3'Bern, , 1 . .. 

•!•:.•: Meilen, 19. Juli 2014 

Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Ëidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
Gerne nehmen wir zum Gesetzesentwurf wie foigi Sieiiunq:' 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die 
A H V und die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig, Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und 
•Soielbankenaboaben unter das Niveau dès Jahres 2004 gefallen, obwohl Inzwischen zwei zusätzliche 
Spielbanken in Neuenbürg und Zürich eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang Ist zur ftäuptsache aut Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht 
!<öniroiiiert sind. Immer mehr-Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr 
innovativen/T- Angeboten ab. Diese können unterteilt wèrden in: 

j^ncisoois im yrsrizriSnc;! t r-vuSisnc 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl 
Spiejhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt 
worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich.ein Brüttospielertragsvolumen von ca. 
CHF 100 Mio! Darüber hinaus.sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken irr 
Oî'êr&nâhén Ausländ abaëwârideft. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-
Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) iüegaie Spieie. insbesondere in Bars und Ciubs 

! 



Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Brüttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf 
unü'iünfen zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. 
Gleichzeitig werden damit die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den 
Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinournsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich 
wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten 
und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende 
Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spieibankenspieie 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine GeldsDielturniere ausserhalb von Spielbanken 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Tumierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokertumiere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im.lnternet an . 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft.Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und.die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge'fliessen-weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern, mit. technischen. Massnahmen. 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Vernehmlassungsantwort 
Zûî ï i EntWUi ' f CÎwS S u H u é â u ê S ë î x è â ,üb«j G e i u s u i è î w 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat dasEidg. Justiz-- und Pölizeideparte.ment beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele, ein Vemehmlassungsverfähren durchzuführen. 
Gerne nehmen wir zum Geseizesentwurf wie foigt Steiiuhg^ 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die 
AHV und.die Kantone.sind seit,2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und : 

SDielbankenaboaben unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche 
Spielbanken in Neuenbürg und Zürich eröffnet wurüen. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
i • .. , . ... . • Spielbankenabgabf..., minus34% (d.h. CHF 183Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht 
Kontrolliert sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr 
innovativen - Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

üj /\rîyCGGIC ÎÎTÎ cjrGrizrîsrïSM /—xusisno 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl 
Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt 
worden. Den Schweizer.Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. 
CHF 100 Mio..Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken irr 
yienzriahen Ausianu abuewariüeii.. 

b) Online-Angebote 
Im 2012. betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-
Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

cj iiiegale Spieie, insbesondere in tsars und Ciubs 



Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf 
und führen zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, äucil zum Schaden der AHV. 
Gleichzeitig werden damit die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den 
Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteten Rückgang üei Cäsihoum'säiZe üifd üei Abgäben an AHV Cihü Käliiühe'füiiiwn. 
Diese Entwicklung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich 
wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten 
und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
eiusyieci ienden Abyaueu in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende 
Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der snieifaankenspieie 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand t 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
•Wasche und wirksame Verhinderun.G des iüecjsien Soiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

tViit freundlichen Grüssen 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsystomo der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturnioro1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleino Goldepielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Goldspiele, die weder Gross- noch Kloinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch dio Durchführung von kleinen Geldspielturnieren orlaubon. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest.. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung.von Innovationen ermöglichen; v >•• 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in.zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und.kompiiziertes'. — . . .. .... 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein., 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspiefgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller • 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen,zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. . 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an/sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei dio intomational gobräuchlichon Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Untorlagon • . . . >••'• 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung: _ : . , - < . - . . 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht dio Spielbank Angabon übor die Einhaltung dor Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Dio Spielbank, die oin automatisiert odor online durchgeführtes Spiolbankencpiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat oinor akkreditierten Prüfetelle ein über dio Einhaltung dor cpioltechniechen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätcbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei dio international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzon 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher oingoreioht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautömaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und-Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Gourrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam'erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit'nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten " \ 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. •> 

Antrag: Änderung von Art. 60 ! l 

Art. 60 Angebot von Grossspielen . • , .„ .•<.• 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten.angeboten werden, mit denen das Spiel im ... 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten-dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. : ; >,.;• r ', 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokertumiere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese,wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahraus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



il 

Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokertumiere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an • 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der.Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät: Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird "aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der. 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Prâvèntionsfachleuté vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

* * * 
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Andreas Waefler 
Bodenweg 23 
3714 Frutigen 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Andreas Waefler 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Willi Waelti 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Elisabeth Wäfler-Müller 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse/' 

Erich Wagner 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV-und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Frejjndlichß^Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Beat Wälchli 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesaesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den 
interessierten Kreisen zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein 
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Als langjähriger Pokerspieler und Kenner der Szene nehme ich zum Gesetzesentwurf 
nachfolgend Stellung. 

Ich danke, 

mit freundlichen Grüssen 

Robin Waldvogel l\ 
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Poker. Casino. Glücksspiel und Spielsucht - Gedanken eines Pokerspielers 

Über das Dokument 

In den folgenden Zeilen möchte ich einige Punkte zur Geltung bringen, die mir als relevant 
im Bezug zur „Zocker"-Szene, den Casinos und dem Spielbankengesetz stehen. 
Ich möchte die Leser bitten, die teilweise anstössigen Gedanken in ihrem Kern zu 
betrachten und nicht das Beispiel in seiner Ausführung zu kritisieren. 

Mein Ziel ist eine konstruktive Kritik, und ich möchte niemanden angreifen oder verurteilen. 
Es ist völlig normal, dass nicht alle Dinge so sein können wie sie sollten, doch wenn wir 
gemeinsam für das grosse Ziel arbeiten und nicht für uns selber, so könnten wir dem Ideal 
bestimmt näher kommen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Kritisierten viel Freude an der Verbesserung und dem 
Leser gute Unterhaltung und anregende Eindrücke. 

Traurige Welt und schnelles Geld 

In der globalisierten Welt von Heute, die geprägt ist von wirtschaftlichem Erfolg, Schönheit 
und Status, Gier und Lust, Anonymität und Einsamkeit, Zahlen, Fakten und 
Einschränkungen, ist es kaum erstaunlich, dass gewisse Werte verloren gegangen sind. 
Was sind überhaupt Werte? Und was sind wir ohne Sie? 

Je tiefer unsere Werte sinken und je weniger Zufriedenheit wir täglich verspüren, umso 
mehr entfalten sich unsere Laster: Egoismus, Gier, Überheblichkeit, Drogen, kriminelle 
Machenschaften, Sucht, Exzess, Lug und Betrug, falscher Stolz und Depression. 

In meiner langjährigen Karriere als Pokerspieler habe ich Leute zu Hunderten an diesen 
Dingen scheitern sehen. Auch die Besten! 
Denn am Ende sind wir immer noch Menschen. Wir haben Gefühle, die uns steuern. Wir 
handeln nicht immer rational. 

So verzockt einer sein letztes Geld, nicht weil es sinnvoll ist es zu riskieren, sondern weil 
er die Hoffnung hat, zu baden in Glück. 
So verweigert einer, sein Spielproblem mit einer Fachperson zu behandeln, weil er Angst 
hat. 
Oder jemand bettelt um eine Chance zum Spielen, obwohl er doch so ein stolzer, 
gemachter, richtiger Mann ist, weil nur das Geld seine Freiheit zurück bringen kann. 
Die Freiheit, nicht denken zu müssen, dass morgen eine Betreibung hereinfliegt oder sein 
Telefon gesperrt wird. 
Die Freiheit, keinen Druck zu haben und endlich wieder gemütliche Abende geniessen zu 
können, in Gespräche vertieft statt in Gedanken versunken. 
Wenn man einem Menschen in so einer Lage helfen will, dann wohl kaum damit, ihm 
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seine Hoffnung durch ein Verbot zu zerstören. 
Mann muss ihm Alternativen zeigen. Ihn als Freund unterstützen und seine Einstellung 
ändern, damit er sein Verhalten anpasst. Er muss sich der Konsequenzen seines 
Handelns bewusst werden und seine Fehler erkennen und Verbessern lernen. Objektive 
Selbstkritik ist nicht jedermanns Sache. Gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, ist viel 
einfacher. 

Deswegen ist der Spielerschutz in den Spielbanken noch weniger als lächerlich, gar 
heuchlerisch. 
Es ist ja dort kein Freund der einem hilft, sondern nur der Polizist der einen verweist. Und 
die Spielbanken selber wissen genau, dass es kaum etwas nützt, die betreffende Person 
zu sperren. Gibt es doch heutzutage so viele private Spiele, illegale Automaten, online 
Poker und Casinos. 
Dann soll er doch wenigstens sein Geld bei uns lassen. So verdienen wir etwas davon und 
die Moral wird befriedigt durch die hohen Beiträge an den Staat und die Allgemeinheit. 
Und um sich dann rechtlich abzusichern, wird er, sobald er kaum mehr Geld auftreiben 
kann, in den Spielbanken gesperrt. 
Vom Unausweichlichen haben wir profitiert und das nötige wurde getan. 
Stimmt. Aber wo bleibt die Menschlichkeit? 

Ich würde vorschlagen, das Problem bei der Wurzel zu packen. 
Wenn einer Spielprobleme hat, dann sollte er jemanden haben, der ihm hilft. Dafür gibt es 
professionelle Stellen, die aber aus meinem riesigen Bekanntenkreis an Spielern kaum 
genutzt werden. 

Anstatt jemandem Angst zu machen, dass er gesperrt wird, sollte ihm eher ein Bonus 
Spiel und Immunität gewährleistet werden. So entsteht ein persönlicher Anreiz, über 
seinen Schatten zu Springen und sich in Beratung zu begeben. 

Klarwürden die Anlaufstellen von Anfragen überrannt werden und es entstünden 
zusätzliche Kosten. Gibt es doch heute viele Leute, die 50-500$ pro Stunde für ein Poker 
Coaching bezahlen. Und nun bekommen sie eine Spielberatung und noch Geld dafür. 
Aber zu welchem Preis? 

Nehmen wir an, die Leute würden das Angebot nutzten, so müsste viel Geld als Bonus 
ausgegeben werden, wovon aber das meiste wieder im Sack der Casinos landet (vgl. 
Reload Bonus in online Casinos). 
Nehmen wir an, diese Anlaufstellen müssten vom Staat und den Casinos bezahlt werden. 
Das kostet Geld und kommt zumindest direkt nicht zurück. Und weil die Casinos nun viele 
Spieler in Beratung haben und diese sich nun besser unter Kontrolle, so würden die 
Umsätze zurück gehen. 
Aber viele Leute würden dabei glücklich! 
Denn das Geld, das sie nun nicht mehr verlieren, hat genau gleich viel Kaufkraft wie das 
Geld, das sie Verdienen oder Gewinnen. 
Sie würden vielleicht nicht betrieben werden und Sozialkosten verursachen. Sie würden 
nachts nicht Zocken, sondern ihren Kindern eine gute Nacht Geschichte vorlesen. 
Glückliche Menschen sind bessere Arbeitskräfte. Die Wirtschaft würde profitieren. Der eine 
oder andere könnte vielleicht eine Abendschule besuchen und sich beruflich weiter 
entwickeln, um seine Zukunft nachhaltig zu verbessern. 
Vielleicht haben glückliche Menschen auch mehr Kinder, die später unser AHV Problem an 



Robin Waldvogel - St.Gallerstr. 68 - 8352 Räterschen - 078 738 89 07 

der Basis bekämpfen. 

Mit Glücksspiel sein Geld zu verdienen, ist vom System her nicht möglich. 
Beim Pokern, wo man seine Entscheidung auf Grund vieler Aspekte möglichst gut auf 
seinen Gegner an zu passen versucht und sich ständig verbessern kann, ist es auch 
langfristig möglich eine positive Bilanz zu halten. Unter der Bedingung von gutem Asset 
Management (Bank Roll Management, BRM), hoher Anzahl von Spielen (Varianz 
Ausgleich) und viel Fleiss und menschlicher Konsequenz/Disziplin. Natürlich zählen auch 
Geschicklichkeit und Lernintensität zu den Erfolgsfaktoren und die Rahmenbedingungen 
machen auch sehr viel aus (Rake Anteil, Spesen, Struktur und Art des Turniers etc.) 

Solche zusätzliche Kurse gegen Bezahlung anzubieten, wäre wohl eine sinnvolle Variante, 
die Ausgaben der Beratung für Spielsuchtgefährdete zu kompensieren. 

Zudem weiss ich aus eigener Erfahrung, dass je länger die Spieler mit Ihrer Roll spielen 
können, umso mehr Gebühren zahlen sie ans Casino. 
Umgekehrt gewinnen halt die Sieger mehr, wenn einer sein ganzes Hab und Gut oder halt 
nur seinen Lohn oder Freibetrag an einem Tag verballert. 
In den Concord Card Casinos ist das Spiellimit 1/2 Holdem auf einen Maximalen Buy in 
von 200 beschränkt. Weil die Betreiber nicht wollen, dass einer sein ganzes Geld an 
einem Tag verliert. Sie verdienen mehr, wenn er immer wieder kommt. Natürlich wird es 
anders deklariert. Im Vordergrund stehen aber ganz klar finanzielle Interessen. 

Deswegen ist das Argument der Häufigkeit des Spielens nicht unbedingt ein Indikator für 
Probleme. Denn irgendwas muss er ja richtig machen, dass er immer wieder spielen kann 
(BRM). Tragisch aber sind die Besucher, welche sich einen Roll aufgebaut haben, oft über 
Wochen oder Monate, um dann alles an einem Tag in grossen Spielen zu verlieren. 
Geschweige denn die Leute, die Anfang Monat ihren gesamten Lohn riskieren. 
In der Not etwas zu gewinnen sein ganzes Geld zu verlieren, ist nicht nur finanziell ein 
grosses Problem. Auch emotional ist es ein Desaster. Unter dem Druck des Geldes 
verzerren sich die Werte eines Menschen. Betteln, krumme Dinger drehen und Diebstahl 
werden häufiger. 
Mit dem zusammen gekratzten Geld gehts dann wieder kurz ins Casino und schon ist es 
auch wieder weg. Ein Teufelskreis, der einige Menschen in unterschiedlicher Form betrifft. 
Manch einer versucht sein Glück dann in privaten Spielen bei unreguliertem Poker und 
illegalen Automaten, verschuldet sich und kann seinen nächsten Lohn gleich abgeben 
wenn er ausbezahlt wird. 

Das schnelle Geld wird meistens verloren. 
Langfristig profitiert das Casino (sowohl die Öffentlichen, als auch die Privaten) 

Das Spielen wird kaum unterbunden werden können. Täglich werden diverse private 
Spiele veranstaltet, die in ihrer Gesamtzahl der Besucher diejenigen der Casinos bei 
Weitem in den Schatten stellen. 

Übermässiges Spielen kann gefährlich sein. Genau so wie Alkohol. Es ist wichtig, den 
Leuten eine Möglichkeit für das Erlernen eines sinnvollen Umgangs zu bieten. 
Und genau so wichtig ist es, den Untergrund-Markt durch eine hohe Anzahl legaler und 
kontrollierter Spiele zu konkurrieren. 
Nur auf diese Weise kann überhaupt Einfluss genommen werden auf die Schicksale der 
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Spieler. Denn die momentane Situation ist wie ein Fleischwolf für diese Menschen. 

Wir dürfen nie vergessen, dass es nicht Pestalozzi ist, der Spiele betreibt. Es geht immer 
nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen. 

In den meisten privaten Spielen ist der Rake Anteil pro gespielter Cashgame Hand nach 
oben nicht limitiert und beträgt 5%. 
Die Croupiers sind am Umsatz beteiligt und haben deshalb Interesse daran möglichst viel 
Geld aus dem Pot zu nehmen. 
So steigt die Rake Quote vielerorts auf über 10% und macht das Spiel auch für gute 
Spieler langfristig unprofitabel. 

Die Kunden können sich nicht wehren, da sie ja in einer illegalen Partie teilnehmen. 
Darüber hinaus ist vielen Spielern gar nicht bewusst, wie sich das mathematisch auf ihren 
Erfolg auswirkt. 
Geblendet vom Geld treiben sie sich so in den Ruin. 

Gleichermassen kritisch verhält es sich mit dem Umstand, das vielerorts die Betreiber für 
sich selber und ihre Kumpanen zusätzliches Geld zu Verfügung stellen (das oft nicht 
einmal physisch vorhanden ist, sondern nur in Chipform ausgeteilt wird), um zusammen 
den langfristigen Vorteil des Geldes (BRM, denn die meisten Spieler spielen zu grosse 
Partien, um mit ihrem vorhanden Geld die Varianz decken zu können) gegen die Kunden 
zu nutzen. 
So entstehen grössere Partien, die mehr Leute anziehen. 
Mit grösseren Pots entstehen grössere Gebühren. 
Auf diese Weise wird schneller eine grosse Menge an Spielchips vom Hause eingezogen 
und es deckt sich dadurch das Risiko der eingegangenen Investition. 

Oft entstehen Situationen, in denen die Betreiber nach stundenlangem Spiele kaum mehr 
jemanden gross Auszahlen müssen, weil die verbliebenen Spieler nur noch auf Kredit am 
spielen sind und das einbezahlte Bargeld der Spieler schon lange geringer ist, als der 
Umsatzt des Betreibers. 

Wer das System verstanden hat, spielt dort erst gar nicht. Nur leider ist es fast überall so 
(Mangel an Alternativen) und die meisten verstehen es halt einfach auch nicht. 

Saubere Spiele gibt es aufgrund der gesetzlichen Lage nur wenige. Müssen doch das 
Risiko und die Kredite gedeckt werden, sind die Argumente. 
Hätte man nur mal Einsicht in die Buchhaltung! 

In den wenigen sauberen Partien bin ich gerne Gast, denn sie sind wirklich profitabel. 

Gespielt wird so oder so. Ich wünschte nur, es hätten alle eine faire Chance in einem 
sauberen Spiel. 
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Das Leben ist schön, und spielen macht Spass 

Ich bin mit dem Jassen aufgewachsen. 
Als Kinder an Sonntagen mit Elten und Grosseltem. Am See mit Freunden zwischen 
Baden, Pingpong und Essen. 
Ich wusste schon immer das Niveau auf dem ich lernte zu schätzen. 
So war es dann auch nur halb so erstaunlich, dass mein Opa nicht nur die 
Dorfqualifikation, sondern auch den Donnstig Jass im Fernsehen gewann. 
Der Pokal ist für mich nicht nur ein Zeichen der Menschlichen Kapazität, sich den 
Umständen der Karten und des Glücks anzupassen, sondern auch ein Obelisk der 
Erinnerungen. 
Wo heute den Kindern ein Tablet in die Hand oder ein Femseher vor den Latz gesetzt 
wird, da haben wir früher miteinander Karten gespielt. Zusammen. 

Rein das gemeinsame Zeitverbringen ist ein wichtiger Faktor in der menschlichen 
Entwicklung. Hat man doch durch das Beisammensein die Möglichkeit zu diskutieren, sich 
kennen zu lernen, austauschen, verstehen, nicht verstehen, streiten, entschuldigen, 
vergeben, lachen und leben. 
Wie viel ich von meinen Eltern und Grosseltem gelernt habe, ist kaum schriftlich zu 
erfassen. 
Ich mag mich erinnern beim „Mensch ärger dich nicht!" als Kind ausgerastet zu sein. 
Verlieren muss auch gelernt sein. Wo im Leben kriegt man diese Schule? 

Als Mitarbeiter bei Pokertour (einem ehemals grossen schweizer Pokerturnier Anbieter) 
habe ich mich sehr darüber gefreut, was für ein gemischter Haufen von Leuten sich bei 
uns trifft. 

Da waren gesetzte Schweizer Herren, fast Urgesteine unserer heute sehr gemischten 
aber stark jede Gruppe für sich isolierten Gesellschaft, mit Jünglingen wie mir damals, 
durch unsere gemeinsamen Interessen und Tätigkeiten befreundet. 
Aber nicht nur wir beide. Dieser Herr hat noch öfters einen jungen Albaner nach Hause 
gefahren, mit den Italos getrunken, mit einem Türken eine lieblich amüsante Rivalität 
gehabt und gelernt wie man auf Jugoslawisch flucht, was immer den ganzen Tisch in 
schallendes Gelächter versetzt hat. Dass genau er so redet, und vor Allem wie er es tat. 
Und jeder wusste, es war nicht ernst gemein, niemand konnte ihm böse sein, denn er war 
einer der nettesten Menschen, die ich je getroffen habe. 

Ich vermisse diese Zeit. Und jedes mal wenn als sehr weltoffener Mensch, der in allen 
Kulturkreisen gern gesehen und respektiert wird, sogar ich mich über ein paar Besucher in 
unserem Land aufregen muss, weil sie sich so desintegriert verhalten, dann denke ich an 
diese Zeit zurück. 
Und ich denke mir, wohl haben diese Gesellen nie die Möglichkeit gehabt, in so einer bunt 
gemischten, friedlichen Gesellschaft zu lernen und sich zu entwickeln. 

Pokern ist das internationale Jassen geworden. Egal woher jemand kommt, sobald Karten 
oder Spieltheorie vorhanden sind, haben sich zwei Menschen gefunden. 

Nicht nur die Ausländer haben von damals profitiert. Wir alle, weil sie uns besser kennen 
lernen konnten. 
Und was hätten wohl die älteren schweizer Herren gemacht, wenn es diese Spiele nicht 
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gegeben hätte? 
Ich glaube kaum, dass es eine Möglichkeit gibt, sich in so einer bunt gemischten 
Gesellschaft zu integrieren, Spass zu haben mit Jung und Alt egal von wo. 

Und es war nicht selten der Respekt gegenüber diesen älteren Herren, der die Jungs dazu 
gebracht hat sich in ihrem Verhalten zu zügeln, sich zu entschuldigen, oder manchmal 
einfach ruhig zu sein. Sie haben es bei den besten gesehen, wie ein Gentleman sich 
verhält. Und sie haben es gelernt. 

Kann man das mit Staatsgeldern bezahlen? 

Unter den Besuchern waren teilweise auch vielerorts nicht so sehr respektierte 
Persönlichkeiten, wie Hooligans und Homeboys, Sprayer und Herumtreiber, 
Aber sie kamen zu uns, weil es ihnen Freude gemacht hat. Und sie hatten sowohl neue 
Freunde gefunden, als auch eine neues Hobby. Und bei uns haben sie sich benommen 
und jeder wurde respektiert. 

Der gesellschaftliche Aspekt des Pokerns erfüllt viele Menschen mit Zufriedenheit. Vielen 
geht es gar nicht um Profit, sondern um Unterhaltung und um den Wettkampf. 
Das gibt es auch und zwar sehr oft. Die Szene lebt von solchen Menschen. 

Auch wenn es gewissen Leuten nichts ausmacht, sollten dennoch alle das Recht und die 
Möglichkeit haben, ihr Hobby unter fairen Bedingungen (und Kosten) zu betreiben. 

Wir wollen nicht in einer Institution, wie einem Casino spielen, die uns an jeder Ecke mit 
ihren Automaten und Tischspielen nach unserem Geld trachtet. 
Nicht nur nach einem fixen Betrag wie ein Turnier-Startgeld, sonden nach Allem, was wir 
dabei haben und abheben können. Nein. 
Wir möchten einfach gerne zusammen gemütlich unter uns ein Spiel spielen und uns 
amüsieren. In einem Ambiente, in welchem die Verlierer nicht noch zusätzlich animiert 
werden immer weiter zu spielen. 
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Was irgendwie nicht passt 

Nach dem Pokerverbot hab ich die wenigsten meiner Szenen Kollegen im Casino 
gesehen. 
Sie wollen nicht ins Casino, denn es ist anders und das Casino will sie vielleicht auch nicht 
unbedingt haben. 

Die Stimmung und das Angebot im Casino sind anders. 
Die Turniere sind ausgelegt um schnell zu enden. 
Casinos nehmen sich auch gerne viel Zeit um ein Cashgame Spiel zu eröffnen, denn 
Poker ist nur ein Attraktor für zusätzliche Kunden. Das Casino kann davon nicht leben. 
Wohl aber profitieren, wenn die Leute vor, nach und während dem Pokern ihr Geld noch 
wo anders riskieren. 

Die Behauptung des Casinoverbandes, den Bedürfnissen der Spieler Sorge zu tragen, war 
von Anfang an nicht glaubwürdig. Nach Jahren die vergangen sind hält auch das 
Argument „Entwicklung braucht Zeit" keinen Kritiker zurück. Eine blühende Szene mit 
vielfältigem Angebot und Potenzial wurde auf einen Schlag zerstört und monopolisiert. 

Was nun angeboten wird, entspricht den Kinderschuhen der damaligen Szene. Vom 
Volumen ganz zu schweigen. 
Nur die Untergrund Szene hat profitiert 

Ich mag mich noch erinnern, als ich im Casino Baden an einem Turnier im mittleren 
Stadium dominant dabei war. 
Als die Blinds schon bald stiegen, wurde es aber schon arg mit der Spielbarkeit des 
Stacks und dem Nutzen des Vorteiles. Als kurz darauf die Blinds erneut von 1K/2K auf 
2K/4K stiegen, war es endgültig aus mit schön spielen. 

Männer brauchen Compétition. Es ist geil und Gewinnen ist noch besser. Aber dann 
seinem über Stunden erarbeiteten Vorteil einfach entzogen zu werden grenzt 
gefühlsmässig wohl an Kastration. 
Und als Kunde, der mehr als 200 Franken bezahlt hat, fühlt man sich auch schlecht 
bedient. 
Seither hab ich nie wieder so ein Turnier besucht (mit wenigen Ausnahmen), habe aber bis 
heute über 10000 Turniere und eine Million Cashgame Hände gespielt (meist online und 
insgesamt profitabel). 

Ich erwarte nicht, dass die Casinos passende Turniere für mich organisieren (die gibt es 
übrigens Teilweise bereits). 
Ein Casino ist ein Geschäft. Das ist so und bleibt so. 
Aber ich erwarte vom Gesetzgeber, dass die Interessen des Volkes gewahrt werden und 
sinnvolle Regulierungen getroffen werden. Und ich erwarte ehrliche Kommunikation. 

Hier eine Auflistung (meiner Meinung nach) gängiger falsch Annahmen: 

Casinos werden für die Pokerspieler ein ausreichendes Angebot bieten. 
-Ist ja von der Masse der Spieler her nicht möglich und 
-Widerspricht der Kemkompetenz eines Casinos 
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Wir haben einen ausreichenden Spielerschutz. 
-Bereits erwähnt, lächerlich. Widerspricht dem Interesse eines Casinos. 
-Zu viel Aufwand 
-Widerspricht dem Interesse des Kunden, der ja Angst bekommt (Sperre/Entzug) 

Pokern ist Glücksspiel: 
-Auf jeder Tracking Seite (zum beispiel officialpokerrankings.com), die alle Spiele 
eines Spielers notiert, sind mehrere 10000 Menschen zu finden, die konstante 
Gewinne erzielen 

Pokern ausserhalb der Casinos ist zu gefährlich/ unkontrollierbar: 
-Im Casino gefährlicher, Reiz von Automaten, Roulette und Blackjack, 
-Keine persönliche Betreuung oder Freund der zur Seite steht 
-Wer hat gesgt, dass man diese privaten Spiele nicht auch Regulationen 
unterstellen kann? 
-Es geht nur darum, dass dem Casino Konkurrenz entsteht und Gewinne verpasst 
werden 
-Stimmt im illegalen Markt. Deswegen muss unbedingt ein legales Angebot 
entstehen 

Das Gebilde dieser Gedanken aufrecht zu erhalten ist ein essentieller Teil der Casino 
Propaganda. 
Würden die Leute nämlich die Fakten kennen, das System genau betrachten und schlau 
sein und sich vor allem menschlich unter Kontrolle haben, so gäbe es weit weniger 
Umsätze in den Spielbanken. 
Aber weil sie es nicht tun, so müssen wir sie schützen! 

Ich erwarte deshalb, dass der Gesetzgeber realistisch an die Sache heran geht und 
erkennt: 

-Die Leute werden immer Spielen wollen. 

-Spielen ist ein Milliarden Geschäft 

-Die Leiter von Spielbanken sind Manager und keine Pestalozzis 

-Sie werden jede Lücke im Gesetzt nutzen, um weitere Profite erzielen zu können 

-Sie werden nur diejenigen Tätigkeiten im Sinne der Allgemeinheit ausüben, zu 
welchen sie gezwungen werden. Spielerschutz ist nicht im interesse des Casinos. 
Es besteht keine persönliche Beziehung zwischen den Betreibern und den Kunden 
einer Spielbank (in privaten Spielen jedoch schon). Das Wohl des Kunden ist 
immer dem eigenen Profit unterstellt. 

-Bildung löst Probleme. 

-Spieler gehen aber kaum ohne Anreiz in eine Beratung. Und schon gar nicht, wenn 
ihnen Spielverbot droht. 
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-Die menschlichen Schwächen führen zu irrationalem Verhalten. Wenn das Angebot 
an guten Spielen zu klein ist, verfällt oft einer dem Reiz, auch die schlechtesten 
Spiele zu spielen. Obwohl er der Dummheit seiner Tat sich eigentlich bewusst sein 
sollte. 

-Deswegen bracht es ein passendes Mass an guten Angeboten. 

-Gesunde Konkurrenz vernichtet schlechte Angebote. 

-Dieses nötige Angebot übersteigt die Kapazitäten der Casinos. 

-Damit die Leute nicht in illegale Spiele gezwungen werden, muss eine legales 
Angebot entstehen. 

-Öffentliche Spiele ausserhalb von Casinos sollten Regulationen und Kontrollen 
unterstehen, Casinos aber noch viel härteren. Denn Casinos sind Geldinstitute und 
pflegen kein soziales oder persönliches Interesse an den Gästen oder dem Spiel. 
Und sie veranstalten nichts nur aus Spass. 

Ich hoffe, es konnten wertvolle Erkenntnisse zur gängigen Praxis, dem menschlichen 
Faktor des Spielens und der Spielsucht, als auch dem gesellschaftlichen Aspekt des 
Pokerns vermittelt werden. 

Um meiner Aktivität mehr Ausdruck zu verleihen, habe ich im Anhang eine Liste an 
Personen erstellt, die meine Gedanken und Ziele unterstützen: 

Ein nachhaltig sinnvoll regulierter Spiel Markt in- und ausserhalb der Casinos. 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit und stehe für weitere Informationen gerne zur 
Verfügung. 

Allfällige Korrespondenzen bitte ich nur an mich zu wenden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Robin Waldvogel 
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3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Susi Walser-Ris 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Marianne Walther 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 



Herr 
Martin Walther 
Geissfluhstrasse 7 
4500 Solothurn 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Martin Walther 



Frau 
Rosmarie Walther-Lehmann 
Parkweg 4 
3123 Belp 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Rosmarie Walther-Lehmann 



Herr 
Werner Wälti-Lanz 
Südbahnhofstrasse 11 
3007 Bern 

•BAJustiz 
August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Werner Wälti-Lanz 



Maria Wälti-Wegmüller 
Stämpflistrasse 23 
3052 Zollikofen Zollikofen, August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnt so!! in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei 
ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Maria Wälti-Wegmüller 

/7 6Q ty ~ejh 



Herr 
Adrian Weber 
Hungerberg 26 
2565 Jens 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 

'!= 12. AUG. 2014 
ö, ' - JiiiSt'iZ 

3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Adrian Webei 



Beat Weber 
Chilchweg 6 
3309 Kernenried BA Justiz Kerrienried, Juli 2014 

^25 . JULI 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei 
ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Beat Weber 



Hedwig Weber 
Eichenrain 39 
3122 Kehrsatz 

Frau August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hedwig Weber 



Herr 
Jean-Pierre Weber 
Eichenrain 39 
3122 Kehrsatz 

BA Justiz 

! 2. AUG. 2014 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Teundliche Grüsse 

lean-Pierre Weber 



Herr 
Jürg Paul Weber 
Könizstrasse 173 
3097 Liebefeld 

ESSE ^ August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 



Frau 
Marie Louise Weber-von Arx 
Hungerberg 26 
2565 Jens 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Marie Louise Weber-von Arx 



Georg Wechsler 
BA Justiz 

8610 Uster Wannenstrasse 74 

El 2a JULI 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Uster, 26. Juli 2014 
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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 



c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags-
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Mit freundlichen Qrüssen 

Georg Wechsler 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gohöron dio Jackpoteystomo der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspioltumiero1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldepiolturnioro2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiolo, dio wedor Gross- noch Kleinspiole daretollon. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann dor Konzossionärin auch dio Durchführung von kloinon Goldspioltumioren erlauben. 

1 Zu den Geldsplelturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietem zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat eriässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt daboi dio intomational gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten. Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Ertoilung dor Bowilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anfordorungon 
nach Artikol 17. 
2 Die Spielbank, dio oin automatisiert odor online durchgoführtos Spiolbanken6piel betreiben will, reicht dor ESBK 
ein Zertifikat oinor akkreditierten Prüf6telle ein über die Einhaltung dor spioltochnisohon Vorschrifton. 
3 Der Bundosrat kann Vorechrifton übor dio Prüfung und Konformitätebowortung der automatisiort odor onlino 
durchgeführten Spiolbankenspiolo orlasson. Er berücksichtigt daboi dio intomational gobräuchlichon Vorgabon. 
2 Die Angaben und Unterlagon nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher oingereicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vonwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokertumiere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokertumiere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen.für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81 ). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

* * * 



Rebecca Wehren 
Dorfstrasse 5 
3123 Belp Belp, August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem .weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unedässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert eriäutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Rebecca Wehren 



Sandra Wehren 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind. Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf PräventionsrKommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver-
jiabJiüassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 



Roger Weishaupt, Rebstrasse 13, 8156 Oberhasli 
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Bundesamt für Justiz 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das EtdgT^ustiz-uff^^Ptr+tsraü'epartement beaufträg'CBei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vor lage: 
Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

Das Spielbankenverbot ist nicht mehr zeitgemäss. Aus der Schweiz 
kann man mühelos Spielbanken jenseits der Grenze ansuchen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahlder-Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -H'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkompönente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditioneile Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gieichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 1.65 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots . . 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Gtücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Steilen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spieisucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässtich der 
Spielspeme und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss erden Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 
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Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Maiio Staubte Aktuali^i an\ 11 0S?313 22 Kornrneniare & 

Hartes Urteil i n Basel: Der Inunobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspiele der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden! Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. 57F200.-

9 AT 

Fr. 44V100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 6 Î 5 0 0 . -

19 AT 

Fr. n 7 7 9 0 1 . -

5 AT 

Fr. 193'500.-

2 AT 

Fr. 72000.-

März 5 AT 

Fr. 145'0C0.-

21 AT 

Fr. 1'210'50O.-

7 AT 

Fr. 447TJ00.-

Apri l 1 AT 

Fr. 42'000.-

19 AT 

Fr. 1'073'6Q0.-

21 AT 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45 003.-

Mai 9 AT 

Fr. 283-801.-

13 AT 

Fr. 426'000.-

19 AT 

Fr. 1'673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 6S'000.-

18 AT 

Fr. 1'068'500.-

21 AT 

Fr. 2734-400 -

4 AT 

Fr. 87-000.-

Ju l i 7 AT 

Fr. 77'OOC-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-853-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

AugU3t 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724-O07.-

5 AT 

Fr. 205-3OO.-

September 19 AT 

Fr. 707'1CS.-

2 AT 

Fr. 78000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138'OOS.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253-000.-

19AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881.-

November 1 AT 

Fr, 50'000.-

26 AT 

Fr. VS73'400.-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. V1S3700.-

2 AT 

Fr 43'OOD.-

Dezember 7 AT 

Fr, 236'500.. 

1 7 A T 

Fr. 826'880.-

S AT 

Fr. 292-000.-

$ AT 

Fr. 3SV000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen., denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Bück 
Ausgabetag. 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0.835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 



Herr 
Arthur Wenger 
Hauensteinweg 9 
3008 Bern 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Arthur Wenger 



Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



Frau 
Elise Wenger-Inglin 
Hauensteinweg 9 
3008 Bern 

Bundesamt für Justiz 
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Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
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3003 Bern 

August 2014 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Elise Wenger-Inglin 



Frau 
Verena Wenger-Maurer 
Kappelenring 42A 
3032 Hinterkappelen 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Verena Wenger-Maurer 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Eliane Westermann 



Herr 
Oliver Westermann 
Simon-Gfellerstrasse 6b 
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und -methodik 
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3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

freuidlicbre Grüsse 

Oliver Weetermann 
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Simon-Gfellerstrasse 6b 
3432 Lützelflüh-Goldbach 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
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und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Sarah Westermann 



Herr 
Stefan Westermann 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Ruth Westreicher 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vorlage: Ï 
Bundesbeschluss über/die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

'• ' i 

iDasSpielbenkenverbot ist nicht mehrszeltgemâss..Aus der Schweiz j 
[kann man mühelos Spielbanken.jonseits der Grenze aufsuchen. • 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl-der- Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 !4 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 V2 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 V2 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swlssness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. - • 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Gtücksspieiautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spietverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spieisucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloo. 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

. Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte Aktualisifirl am 11 03.7013 22 Kommentare ö 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilien Verwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kiuidengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspleite der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden! Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. 577-200.-

9 AT 

Fr. 4 4 f i 0 0 . -

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. 1-377-801.-

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72 000.-

März 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1'210'500.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

Apri l 1.AT 

Fr. 42000.-

19 AT 

Fr. 1'073'600.-

21 AT 

Fr. 1 -680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'SOI.-

13 AT 

Fr. 42S-0O0.-

19 AT 

Fr. 1-673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 53'OOC.-

18 * T 

Fr, 1'068'500.-

21 AT 

Fr. 2-234-400.-

4 AT 

Fr. «7'OOS.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'OOC-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-863-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312O00.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 AT 

Ff. 707'1C5.-

2 AT 

Fr. 78-000 -

12 AT 

Fr. 645-000,-

5 AT 

Fr. 133-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253O00.. 

19 AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-OCO.-

9 AT 

Fr 410-881.-

November 1 AT 

Fr. ÏO'000.-

26 AT 

Fr. V573-400-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. 1-133700-

2 AT 

Fr 43000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826-8S0.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 35V000-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdiszipfin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg: Justiz- ünd-Pölizeidepartement beauftragt, bei äenintet-essferterrKfeiserr -
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 V4 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmassig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes Ort sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle. Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Venwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe biete! das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeilen wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem 
Casino einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem 
vermuten, dann nimmt das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser 
Einstellung übernimmt das Casino Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung 
eines problematischen Spielsuchtverhaltens. Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber 
zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann wirklich geholfen ist. Können Sie doch 
weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss erden Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mano Staubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare Sk 
Hartes Urteil in Base): Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. 577*200.-

9 AT 

Fr. 441*100.-

6 AT 

Fr. 242^00.-

Februar 2 AT 

Fr. 6Z500.-

19 AT 

Fr. 1*377*801.-

6 AT 

Fr. 193*500.-

2 AT 

Fr. 7ZO0O.-

März 5 AT 

Fr. 145X00.-

21 AT 

Fr. 1*210*500.-

7 AT 

Fr. 447*000.- -

April 1 AT 

Fr. 42X1O0.-

19 AT 

Fr. 1*073*600.-

21 AT 

Fr. 1*680*000.-

2 AT 

Fr. 45XK».-

Mai 9 AT 

Fr. 283*801.-

13 AT 

Fr. 426*000.-

19 AT 

Fr. 1*673700.-
-

Juni 5 AT 

Fr. 68*000.-

18 AT 

Fr. 1*068*500.-

21 AT 

Fr. 2734'400.-

4 AT 

Fr. 87X100.-

Juli 7 AT 

Fr. 77*000.-

11 AT 

Fr. 504*000.-

19 AT 

Fr. 1-863'SOO.-

3 AT 

Fr. I29XKX).-

August 13 AT 

Fr. 287*540.-

7 AT 

Fr. 312*000.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

6 AT 

Fr. 205'8O0.-

Septtmber 19 AT 

Fr. 707*105.-

2 AT 

Fr. 78*000.-

12 AT 

Fr. 645X100.-

6 AT 

Fr. 138X06.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253X100.-

19 AT 

Fr. 675*400.-

16 AT 

Fr. 880*000.-

17 AT 

Fr. 815XO0.-

9 AT 

Fr. 410,881.-

November 1 AT 

Fr. SCOOO.-

26 AT 

Fr. 1'573*4O0.-

19 AT 

Fr. 1*244*000.-

13 AT 

Fr. V183700.-

2 AT 

Fr. 43'000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236500.-

17 AT 

Fr. 826*880.-

8 AT 

Fr. 292*000.-

6 AT 

Fr. 361XKJ0.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alannglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-ünie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse // r 

Susanna Widmer 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

-K toi 
Franziska Wiedmer 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Kurt Wiedmer 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Paul Wieland 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Pia Wieland-Albrecht 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

tOffol 
Christiane Wild 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei 
ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung.der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Marc Wilhelm 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Fritz Willi 
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Markus Willi 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die "Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Markus Willi 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Luise Willi-Thöni 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



W Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinô SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick­
lung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt, soll in den kontrollierten und 
überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken­
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, I.Juli 2014 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Bernhard Winter 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Heidi Winter 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

C/?€^7<> r r ^ 
Erwin Winzenried 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbänken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Jola Winzenried 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geiaspiele -

Sehr geehrte Damen und Herren 
Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Untenschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite, Vorlage:. - - 7 

Bündesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots j 

Das Spielbankenverbot ist nicht.mehr'zeitgemäss. Aus der.Schweiz- ; 
kann man mühelos Spielbanken.i'enserts.der Grenze autsucnen.1 ' ^ 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu -3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots ' 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgéndeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: Sanges Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
SpietVerhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobteme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und rJe Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich Beide empfehlen wir antässüch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahreines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Vcn Mario Staubte Aktualisiert am 11 Oft 2013 22 Kommentaie <j 
Hartes Urteil in Basel: Der Iinmobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und nenn Monaten. 

H;er verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Gaslno Basel; 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

Februar 

Apri l 

August 

Seplember 

Oktober 

November 1 AT 

3 AT 

Fr. 70'30O.-

2 AT 

Fr. 62'500.-

13 AT S AT 6 AT 

Fr 577'2O0.- Fr. 44t'100.- Fr. 242'800.-

19 AT 5 AT 2 AT 

Fr. 1'377'eOl.- Fr. 193'500.- Fr. 72'000.-

5 AT 21 AT 7 AT 

Fr. 145-000.- Fr. 1710'500.- Fr. 447fJO0.-

Fr. 42'000.- Fr. 1'073'600.- Fr. 1'6S0'O00.- Fr. 45'000.-

9 AT 13 AT 19 AT 

Fr. 283-S01.- Fr 42S'000.- Fr. 1'673700.-

5 AT 

Fr. SB'OOO -

18 AT 21 AT 4 AT 

Fr. VOW500.- Fr. 2'234'400.- Fr. S7'000.-

Ff. 77'000.- Fr. 504-000.- Fr. 1'8S3'500 - Fr. 129-000.-

Fr. 287'540.- Fr. 312-000.- Fr. V724'007.- Fr. 205'800.-

Fr. 707'106.- Fr. 78 000.- Fr. 645TJC0.- Fr 138'00S.-

Fr .253000.- Fr. 675'400.- Fr.880-000.- Fr.815'000.- Fr.410'S81.. 

Fr. SO'000- Fr. 1'573'400.- Fr. IWXKJO.- Fr. 1'133700- Fr 43 000.-

Dezember 7 AT 1 7 A T 8 AT SAT 

Fr. 23S'S00.. Fr. 826-880.- Fr.292'000.- Fr. 35V0C0.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.cn 



Kurt Wisler 
Eichenweg 4 
3063 Irrigen 

Herr 

E 13. AUG. 2014 i 

Act 

BA Justiz August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Kurt Wisler 



Herr 
Helmut Witsch 
Wabernstrasse 47 
3007 Bern 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Helmut Witsch 



Herr 
Hugo Witschi 
Münchenringstrasse 3 
3324 Hindelbank 

August 2014 

BA Justi7 

E!27. AUG. 2014 

V_Act_ 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vemehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vemehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hugo Witschi 



Herr 
Andreas Wittwer 
Innerbergstrasse 34 
3044 Innerberg 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



Frau 
Beatrice Wittwer 
Innerbergstrasse 34 
3044 Innerberg 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Beatrice Wittwer 



Frau 
Elisabeth Wittwer 
Kappelenring 48 B 
3032 Hinterkappelen 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr.geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die'Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Elisabeth Wittwer 



Herr 
Hans Wittwer 
Mattackerweg 11A 
3073 Gümligen 

BA Justiz 

Ei l a ALÎi. £24 

Act 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse „ 

Hans Wittwer 



Herr 
Hanspeter Wittwer 
Kappelenring 48 B 
3032 Hinterkappelen 

Ej j a AUG. 20H 
BA Justiz "August 2014 

l Act J 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hanspeter W i t t w e r ^ - ^ " j ) 



Herr 
Hans-Ueli Wittwer 
Terrassenweg 4 
3653 Oberhofen Thun'see 

BA Justiz 
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Act 

f, August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche* Grüsse 

Hans-Ueli Wittwer 



Herr 
Kurt Wittwer 
Brunnmattstrasse 57 
3007 Bern 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Kurt Wittwer 



Frau 
Beatrice Wittwer-Koch 
Brunnmattstrasse 57 
3007 Bern 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

August 2014 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Beatrice Wittwer-Koch 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Eva Wittwer-Zinser 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift ) 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vorlage : 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

OasSpielbankeiiverbot ist nlcht<mehr"zertg«mäss. Aus der Schweiz; 
kann .man müheiös Spielbanken jenseits der-Grenze aufsuchen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543,444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (-4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 1/4 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 !4 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 

\ mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spietverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes Off sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spietverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Wertere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Vertialtenssüctite Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir akfiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. Aktualisiert am 11 09.2013 22 Kommentare g 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilienvervvalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspleite der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OfJO Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'30O.-

13 AT 

Fr 577-200.-

9 AT 

Fr. 441-100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62-500.-

19 AT 

Fr. 1'377"80l.-

5 AT 

Fr. !93'500.-

2 AT 

Fr. 72-0OO.-

Mänt 5 AT 

Fr. 145000.-

21 AT 

Fr. 1-210-500.-

7 AT 

Fr. 447TO0.-

Apri l 1 AT 

Fr. i î ' 0 0 0 . -

19 AT 

Fr. 1 W 6 0 0 . -

21 AT 

Fr. r680'000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 2S3'801.-

13 AT 

Fr. 426'000.-

19 AT 

Fr. 1-673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 6S'000.-

18 AT 

Fr. 1'068'500.-

21 AT 

Fr. 2'234'400.-

4 AT 

Fr. 87-000.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. 504'OÛO.-

19 AT 

Fr. 1'8S3'5O0.-

3 AT 

Fr 129-030.-

August 13 AT 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312'000.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

6 AT 

Fr. 205-800.-

September 19 AT 

Fr. 707 ,1C5.-

2 AT 

Fr. 78'000.-

12 AT 

Fr. 645-000,-

6 AT 

Fr. 138-005.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253-O0O.-

19 A T 

Fr. 575'400.-

16 AT 

Fr. 880X100.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881.• 

November 1 AT 

Fr. SO'OOO -

26 A T 

Fr. 1'573'400.-

19 AT 

Fr. 1'244'000,-

13 AT 

Fr. 1-183700.-

2 AT 

Fr 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 235'SOO.-

17 A T 

Fr. 826'88Û.-

3 AT 

Fr. 292-000.-

$ AT 

Fr. 3SV000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag. 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Hansjörg Wullschleger 
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3052 Zollikofen 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hansjörg Wullschleger 



Frau 
Saskia Wüst 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Daniel M. Wüthrich 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

MJustiz 
\ August 2014 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Thea Wyder 



Herr 
Hans Wyrsch 
Büelstrasse 14 
6052 Hergiswil a. See 

Bundesamt für Justiz 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



Frau 
Anna Maria Wyrsch-Feer 
Birmannsgasse 12 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 



Herr 
Renato Wyss 
Surbekstrasse 17 
3006 Bern 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

RenatcrWyss 



Herr 
Ernst Wyttenbach 
Austrasse 5 
3176 Neuenegg 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Ernst Wyttenbach 



Frau 
Hermine Wyttenbach 
Austrasse 5 
3176 Neuenegg 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hermine Wyttenbach 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Fatih Yilmaz 



Patrick Zahnd 
Meienstrasse 4 
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Bundesamt für Justiz 
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3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 



Frau 
Marianne Zahner 
Haldenrain 9 
8904 Aesch 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Marianne Zahner 



Herr 
Urs Zahner 
Haldenrain 9 
8904 Aesch 
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Bundesamt für Justiz 
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Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Urs Zahner 
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Frau 
Beatrice Zaugg 
Gehracker 5 
3042 Ortschwaben 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



Herr 
Rudolf Zaugg 
Mööslimatt 6 
3037 Herrenschwanden 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
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3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

FfeuffTJfîche GKisse 

Rudolf Zaugg 



Frau 
Therese Zaugg 
Mööslimatt 6 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

FretmtHiche Grüsse 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vor lage: 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

Das Spielbankenverbot-ist nicht.mehr zaitgemäss.- Aus der Schwei:-, . 
,kann-man mühelos Spielbanken jenseits der Grenze aufsuchen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (- 1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Messen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
'frïfsK • * < a ! ? \ Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 
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V Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 

nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
ersieh das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10*000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Artgabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oeshalb em Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere BeratungshBfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Vertialtenssuctite Radix 
und die Fachstelle fur Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässfich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www,swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahreines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubte. Aktualisiert am 11 09 2013 22 Kommentare ô 

Hartes Urteil i n Basel: Der Imniobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'fJOO Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. S77'200.-

9 AT 

Fr. 44V1C0.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. I W S O I . -

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72'0OO.-

Mär* 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1-210'SOO.-

7 AT 

Fr. 447'OCO.-

-

Apri l 1 A T • * 

Fr. « ' 0 0 0 . -

• 19 AT 

Fr. 1'073'SOO.-

21 AT 

Fr. 1-630'OO0.-

2 AT 

Fr. 45-0OO.-

Mai 9 AT 

Fr. 283-801 .-

13 AT 

Fr, 426-000 -

19 AT 

Fr. 1-673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 63'000.-

18 AT 

Fr. foss-soo.-
21 AT 

Fr. 2-234-400.-

4 AT 

Fr. 87'0OO.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'OOC.. 

11 AT 

Fr. 504-000.-

19AT 

Fr. 1'8S3'500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 237-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Ft. 1724'007.-

5 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 A T 

Fr. 707'1C5.-

2 AT 

Fr. 73'UOO.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr 138-006.-

Oktober 7.AT 

Fr. 253'OOC-

19 AT 

Fr. 675400.-

16 AT 

Fr. eso'ooo.-
17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr 410'881.-

November 1 AT 

Fr, 50000.-

26 A T 

Fr. VS73'400-

19 AT 

Fr. V244-0CO.-

13 AT 

Fr. 1'133700 -

2 AT 

Fr 4 Ï000 . -

Dezember 7 AT 

Fr. 236'600.-

17 A T 

Fr. 826'880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

$ AT 

Fr. 36VOO0.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'OOQ 

Polierte Platte max. 7'000 
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Holzacker Thalgraben 
3432 Lützelflüh-Goldbach 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Erika Zbinden 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum "unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Eduard Zelnicek 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei 
ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Mussie Zemenfes 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 



Frau 
Irmgard Zenger 
Hotel Neuhaus 
Seestrasse 121 
3800 Unterseen 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 



Herr 
Hanspeter Zeugin 
Drosselweg 4 
3110 Münsingen 

r BA Justiz August 2014 

E113. AUG. 2014 

V Act 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Hanspeter Zeugin 



Frau 
Marlène Zeugin 
Drosselweg 4 
3110 Münsingen 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankehspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Marlène Zeugin 



\ l AUG. 20H 
Herr 
Stefan Zillig G l 

August 2014 

Seidenweg 21 
3012 Bern 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz"wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Gcüsse 



Frau 
Dora Zimmerli 
Allmendstrasse 2 
3800 Interlaken 

JAJustiz 

|1 8. AÜ8. 2Ö14 
August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Dora Zimmerli 



»A Justiz 
Herr 
Peter Zimmerli 
Allmendstrasse 2 
3800 Interlaken 

Ei 1 & AUG. im August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

PeteTZTmmerli 



Frau 
Elisabeth Zimmermann 
Bernstrasse 1 A 
3113 Rubigen 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Elisabeth Zimmermann 



Herr 
Gerhard Zimmermann 
Bernstrasse 1 A 
3113 Rubigen 

BA Justiz August 2014 

E t ^ AUG. 2(M 

Act 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Gerhard Zimmermann 



Herr 
Josef Zimmermann 
Hubelstrasse 11 
4522 Rüttenen 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

August 2014 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



Herr 
Jürg Zimmermann 
Rue Viollier 11 
1207 Genève 

BA, Justiz 

1Ü 12, AUG. 20K 

AÖ_ 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Jürg 
IAA/XJ 

'Zimmermann 



Frau 
Marlies Zimmermann 
Tulpenweg 110 
3098 Köniz 

August 2014 

• Eil 9. Äüti. M 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Marlies Zimmermann 



Frau 
Therese Zimmermann 
Rue Viollier 11 
1207 Genève 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Therese Zimmermann 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Helene Zimmermann-Bächler 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei 
ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Heinz Zingg 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventiohs-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Heinz-André Zingg 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

FreundlichejGrüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Margrith Zingg 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfâhigkéit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- . Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) aufden heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Fédération Suisse des Casinos 

Federaztone Svtzitera dei Casino SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. ^ 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 
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Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick­
lung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt, soll in den kontrollierten und 
überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

1'200 -, 

Swisslos + Loterie 
Romande 

Schweizer Casinos 

Illegale Spiele in Bars + 
Clubs, Online, 
grenznahes Ausland 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken­
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, 1. Juli 2014 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei 
ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Juraj Ziska 
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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



i 
Grundsätzliches ~v 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vortags: 
BundesbeseWuss über die Aufhebung 
das SpMbankenverbots 

Dm Sptatbarrkarrvertxn ist nicht mehr zeitganàss. Aus det Schwei» 
kW« man mühelos Spnfbanken jenseits dar Gran» oufsutjien-

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356*543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellén. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

71QCX1Î. dass sich das Jassen wachsender Beüeblheäl erfreut. Kein anderes 
FreizeüvergnSgen verbindet Generationen cJteàchemœseTS wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
MarfctfacscnuititMi'e.liluls GK-Zürch aas dem Jahr 2012 iconnen 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seat enger 
Zeit erfahrt das Jassen im Rahmen des Swîssness-Trends eine regelrechte 
Renaîssanœ. Man sucht uieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 

Jassen 2014 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Tumierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokérspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

'tWie erkennen'SîëPér»>nén,'bei denen Spielen zur sBcht geworden ist?' ' 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in selienen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautoma'., besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedanken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkrets, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinwelse von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spießerhaften fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meisiens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungstelle biete; das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietohs nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'OOÛ Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. AktuaSstert am 11.09.2013 22 Kommentare S 

Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Emeuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100*000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 ÏB07 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 7rT300.-

13 AT 

Fr. 577*200.-

9 AT 

Fr.44Vt00.-

6 AT 

Fr. 242800.-

Fe&rucr 2 AT 

Fr. 6Z500-

19 AT 

Fr. I ^ Ï O L -

5 AT 

Fr. 1S3*500-

2 AT 

Fr. 72*000-

t u n 5 AT 

Fr. 145TJ00.-

21 AT 

Fr. I ' Î I O Î O O . -

7 AT 

Fr. 447*000.- -

April 1 AT 

Fr. 4ZO00.-

19 AT 

Fr. fO73'600.-

21 AT 

Fr. rseoDoo.-

2 AT 

Fr. 45*000.-

Uei 9 AT 

FC.2B3B01.-

13 AT 

Fr. 426*000.-

19 AT 

Fr. i~ï73r7oo.- -

Juni S AT 

Fr. 6ff000.-

16 AT 

Fr. 1-06B'500-

21 AT 

Fr. 2*234-400.-

4 AT 

Fr. 870OO.-

Juli 7 AT 

Fr. 7T000-

11 AT 

Fr. 504*000.-

19 AT 

Fr. 1"863*500.-

3 AT 

Fr. 129*000.-

August 13 AT 

Fr. 2STS40.-

7 AT 

Fr. 312000.-

17 AT 

Fr. 1-724-007.-

6 AT 

Fr. 205*600.-

September 19 AT 

Fr. 70T105.-

2 AT 

Fr. 78*000.-

12 AT 

Fr. 645*000.-

6 AT 

Fr. 138T506.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.-

19 AT 

Fr. STS400.-

16 AT 

Fr. 880*000-

17 AT 

Fr. 815TO0.-

9 AT 

Fr. 410*081.-

Munu ibw 1 AT 

Fr. SOÏIOO.-

26 AT 

Fr. 1'573-400.-

19 AT 

Fr. 124411110.-

13 AT 

Fr. neSTOO.-

2 AT 

Fr. 43*000.-

Dftzemteer 7 AT 

F f . IM 'MO. -

17 AT 

Fr. aiFSSO-

8 AT 

Fr. 292*000.-

6 AT 

Fr. 351000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass steh das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzier. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. T000 



Herr August 2014 
Jürg Zumkehr 
Bernastrasse 25 
3800 Interlaken 

BA Justiz 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

E 12. AUG. 2014 

V.Act 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Jürg Zumkehr 



Anna Zürcher 
Oberdorfstrasse 1 
3053 Deisswil b. Münchenbuchsee Deisswil b. Münchenbuchsee, August 
2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver­
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Anna Zürcher 



Herr 
Bruno Zürcher 
Wankdorffeldstrasse 105 
3014 Bern 

r August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Bruno Zürcher 



Frau 
Heidi Zürcher 
Wylerstrasse 45 

August 2014 

3014 Bern 

BA Justiz 

El 12. AUG. 20H 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Heidi Zürcher 



BA Justiz Herr 
Heinz Zürcher 
Dennikofenweg 156 
3072 Ostermundigen 

August 2014 

E 12. AUG. 2014 

J 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgäben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 



Frau 
Regula Zürcher 
Dennikofenweg 156 
3072 Ostermundigen 

Act 

! 11 AU8. 20H 
BA Justiz August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Regula Zürcner 



Frau 
Susanna Zürcher 
Wankdorffeldstrasse 105 
3014 Bern 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Susanna Zürcher 



Frau 

PA-Justiz 

August 2014 
Agnes Zurmühle 
Obere Erlen 24 
6020 Emmenbrücke 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Agnes Zurmühle 



Herr 
Josef Zurmühle 
Obere Erlen 24 
6020 Emmenbrücke 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse y 
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Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365*702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 V2 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 ; ; 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spielerspielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffallig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nichl direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus arm meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mêhf als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhärten etc. Alle diese Indikatoren meiden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es giit zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
offdas Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte meiden Sie Personen in 
ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwilEig. meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und wertere Verfialtenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässüch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloa 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem 
Casino einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem 
vermuten, dann nimmt das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser 
Einstellung übernimmt das Casino Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung 
eines problematischen Spielsuchtverhaltens. Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber 
zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann wirklich geholfen ist. Können Sie doch 
weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahreines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nichterfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfahigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare & 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Emeuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OOfJ Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 200« 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70-300.-

13 AT 

Fr. 577-200.-

9 AT 

Fr.44t '100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62-600.-

19 AT 

Fr. 1-377-801.-

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

Marz 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1-210-SOO.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

-

Apr i l 1 AT 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr. 1-073-600.-

21 AT 

Fr. reso-ooo.-
2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283-801.-

13 AT 

Fr. 426-000.-

19 AT 

Fr. 1-673700.-

-

Jun i 5 AT 

Fr. S8'000.-

18 AT 

Fr. V068-500.-

21 A T 

Fr. 2734-400 -

4 AT 

Fr. 87-000.-

Ju l i 7 AT 

Fr. 77-000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-863'500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

Augus t 13 A T 

Fr. 287-540.-

7 AT 

r r . 312'000.-

17 AT 

Fr. 1'724'O07.-

6 AT 

Fr. 205-800.-

September 19 AT 

Fr. 707-105.-

2 AT 

Fr. 78-000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253tl00.-

19 A T 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881.-

November 1 AT 

Fr. 50000.-

26 A T 

Fr. 1-573-400.-

19 AT 

Fr. 1'244-000,-

13 AT 

Fr. V183-700.-

2 AT 

Fr. 43-000-

Dezember 7 AT 

Fr. 23S'500.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 3JVO00.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alannglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'GOO 

Quelle: swissmint.ch 
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